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Unzulässige Berechnung einer sogenannten Retourprovision bei fehlgeschlagener Überweisung

AG Wuppertal, Urt. v. 29.12.1998 – 33 C 423/98, WM 1999, 642

Leitsatz:

Die Berechnung einer sogenannten Retourprovision durch die Bank gegenüber ihrem Kunden im Falle einer
mangels Kontodeckung fehlgeschlagenen Überweisung ist ohne nähere Darlegung und Nachweis der
Anspruchsgrundlagen einer positiven Vertragsverletzung des Girovertrages nicht begründet.
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